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§ 11 BPSfVO Leitvorrichtungen

BPSfVO - Bergpolizeiverordnung fur die Seilfahrt

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Fordergestelle, Fordergefdlle und Gegengewichte missen durch Leitvorrichtungen so gefihrt sein, daf3 sie bei
der Fahrt nicht hangenbleiben kdnnen und daR starke Erschutterungen vermieden werden.

2. (2)Bei Verwendung von Fangvorrichtungen muf3 die Festigkeit und Befestigung der Leitvorrichtungen nicht nur
den Beanspruchungen bei der Forderung oder Fahrung am Seil mit Hochstlast gentigen, sondern auch ein
verlaBliches Wirken der Fangvorrichtungen gewahrleisten.

In Kraft seit 01.10.1975 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 11 BPSfVO Leitvorrichtungen
	BPSfVO - Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt


